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Aufruf zur Antragseinreichung 

zur Förderung von elektrischen Nutzfahrzeugen für 

Handwerksunternehmen und KMU (08/2020) 

gemäß 2.1.1 der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 05.12.2017 

1. Präambel 
Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität vom 05. Dezember 2017 unterstützt das BMVI die 
Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der zum Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur mit dem Ziel, 
die Fahrzeugzahlen und das Ladeinfrastrukturangebot im Sinne des weiteren Markthochlaufs der 
Elektromobilität zu erhöhen. In Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturpakets 2020 erfahren im 
aktuellen Förderaufruf insbesondere Handwerks- sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
Unterstützung, die Fahrzeuge und zugehörige Ladeinfrastruktur zeitnah erwerben möchten, soweit die 
Kommune bestätigt, dass die Fahrzeugbeschaffung als Teil der Maßnahmen zur Umsetzung eines 
kommunalen Elektromobilitätskonzeptes bzw. eines vergleichbaren Konzeptes angesehen wird. 
 

Antragsberechtigt sind Handwerksunternehmen und handwerksähnliche Unternehmen, die einen 
Eintrag in die Handwerksrolle oder ins Gewerbeverzeichnis nachweisen können, sowie kleine und 
mittlere Unternehmen nach EU-Definition1. Gefördert werden ausschließlich straßengebundene 
Elektrofahrzeuge der europäischen Fahrzeugklassen N1, N2 und N3 gemäß Richtlinie 2007/46/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates. 

Geförderte Fahrzeuge müssen zu mindestens 60 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden2. 

Nicht förderfähig sind  

• alle Fahrzeuge, die nicht den Zulassungsklassen N1, N2 oder N3 entsprechen (z.B. 
Zulassungsklasse M, nicht straßengebundene Fahrzeuge), 

• Hybride (HEV),  
• Plug-In-Hybride (PHEV) sowie 
• Fahrzeuge mit Antriebsbatterie auf Bleibasis.  

Ladeinfrastruktur ist ausschließlich im Zusammenhang mit einer im Rahmen dieses Aufrufs 
beantragten Fahrzeugförderung in einem zweckdienlichen Verhältnis förderfähig.  

  

                                                           
1 KMU-Definition: https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-definition-der-europaeischen-kommission-
972.php 
2 bezogen auf die Mindesthaltedauer 

https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-definition-der-europaeischen-kommission-972.php
https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-definition-der-europaeischen-kommission-972.php
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2. Fristen zur Antragseinreichung 
Anträge zur Förderung von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen und Ladeinfrastruktur (LIS) nach 
Abschnitt 2.1.1 der Förderrichtlinie sind bis zum 14.09.2020 elektronisch und postalisch einzureichen. 
Grundsätzlich werden nur fristgerecht und vollständig eingegangene Anträge berücksichtigt. Bitte 
beachten Sie dazu das Formblatt zum Vorhaben (Anlage 1), in dem die benötigten Unterlagen benannt 
werden. 

Da dieser Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Nutzfahrzeugen für 
Handwerksunternehmen und KMU im Rahmen des Konjunkturpaketes 2020 durchgeführt wird und 
somit die zeitnahe Umsetzung der Vorhaben ein wesentliches Ziel der Förderung darstellt, beginnt der 
Bewilligungszeitraum mit Bewilligung des Antrages und ist auf 12 Monate begrenzt.  

Für Nutzfahrzeuge der Klassen N2 und N3 ist ein Bewilligungszeitraum von 24 Monaten vorgesehen. 

Eine Verlängerung des Vorhabens ist nur in Ausnahmefällen möglich. Zwingende Voraussetzung 
dafür ist, dass eine verbindliche Bestellung der betroffenen Fahrzeuge sowie der Ladeinfrastruktur 
innerhalb von sechs Monaten nach Vorhabenbeginn nachgewiesen werden kann.  
 

3. Bedingungen zur Förderung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur 
Bitte beachten Sie, dass die kumulative Inanspruchnahme einer Förderung der 
Investitionsmehrausgaben über den vorliegenden Aufruf und der Innovationsprämie des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (Umweltbonus)3 für denselben 
Zuwendungsgegenstand nicht möglich ist. Bitte prüfen Sie, welche der möglichen Förderungen Sie in 
Anspruch nehmen möchten.  

Abweichend von Punkt 2.1.1 der Förderrichtlinie wird aufgrund des mit dieser Förderung angestrebten 
konjunkturellen Effektes die Mindestanzahl von fünf Fahrzeugen ausgesetzt. Die Möglichkeit des 
Zusammenschlusses gleichartiger Antragsberechtigter und der gemeinsamen Durchführung des 
Vorhabens nach Punkt 3.1 der Förderrichtlinie entfällt daher.  

Grundsätzlich wird die Beschaffung von Neufahrzeugen gefördert. Als Neufahrzeuge gelten hierbei 
auch Fahrzeuge mit einer vorherigen einmaligen Zulassung auf den Hersteller bzw. den Händler und 
einer max. Laufleistung von 1.000 km. In Fahrzeugsegmenten, in denen keine Serienfahrzeuge 
verfügbar sind, oder bei Fahrzeugen, bei denen eine Umrüstung auf einen elektrischen Antriebsstrang 
begründet wirtschaftlicher als ein Neukauf ist, kann diese Fahrzeugumrüstungen auf 
batterieelektrische Systeme gefördert werden. Über die Förderwürdigkeit von Umrüstlösungen wird 
im Einzelfall entschieden.  

Die Beschaffung von Fahrzeugen durch Leasingunternehmen ist grundsätzlich förderfähig, sofern diese 
Fahrzeuge ausschließlich an Handwerksunternehmen oder KMU verleast werden. Die Fördermittel 

                                                           
3 Zu Konditionen des Umweltbonus können Sie sich hier informieren: 
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_antrag_ste
llen.html 

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/5655/live/lw_file/anlage-1_formblatt-zum-vorhaben_nfz_2020_08.pdf
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sollen in diesem Fall vollständig zu Gunsten des Leasingnehmers eingesetzt werden. Eine Förderung 
von Leasingraten oder Mietkosten für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur ist ausgeschlossen. Nähere 
Informationen zum Thema Leasing sind in den FAQ (Frage Nr. 13) sowie in Kap. 3.3 enthalten. 

Es können nur Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur gefördert werden, die über einen Zeitraum von 
mindestens zwei Jahren ab Kauf im Eigentum der antragstellenden Unternehmen verbleiben.  

3.1 Höhe der Zuwendung 

Die Maximalförderung pro Antrag und antragstellendem Unternehmen ist auf 10 Mio. Euro begrenzt. 

3.1.1 Förderfähige Ausgaben  

Fahrzeuge 

Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen 
Investitionsmehrausgaben berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des Fördervorhabens 
erforderlich sind. Diese werden aus der Differenz der Ausgaben für ein Fahrzeug mit Elektroantrieb 
und einem Referenzfahrzeug mit konventionellem Antrieb ermittelt. 

Zur Ermittlung der Investitionsmehrausgaben bei Fahrzeugen und der für den Betrieb der Fahrzeuge 
notwendigen Ladeinfrastruktur wird vom Projektträger Jülich (PtJ) die Excel Datei „Anlage 2 - 
Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA)“ als Download bereitgestellt. Hier werden die zum 
Zeitpunkt des Aufrufes verfügbaren Fahrzeugmodelle aufgeführt, die den Anforderungen des 
Elektromobilitätsgesetzes und der Förderrichtlinie entsprechen. Durch Auswahl des gewünschten 
Fahrzeugs werden nach Vergleich mit einem Referenzfahrzeug fahrzeugspezifische Pauschalen 
ermittelt. Mit der Vorlage einer Kopie der Fahrzeugzulassung kann der Zuwendungsanteil der 
bewilligten Pauschalen angefordert werden.  

Für Nutzfahrzeuge, die in der Excel-Datei (Anlage 2 - EfA) nicht berücksichtigt werden, ist eine 
individuelle Ermittlung der förderfähigen Ausgaben notwendig. Hierzu sind jeweils Angebote für das 
Elektrofahrzeug und eines von Art und Ausstattungsmerkmalen vergleichbaren Referenzfahrzeugs 
einzuholen. Vorzulegen sind hierbei Angebote auf Basis der Grundausstattung beider Fahrzeuge. Über 
die hinterlegte Excel-Datei (Anlage 2 - EfA) werden die Investitionsmehrausgaben für das 
Elektrofahrzeug ermittelt (Vorkalkulation). Bei der Abrechnung der Investitionsmehrausgaben wird für 
diese Fahrzeuge geprüft, ob der Kaufpreis des Elektrofahrzeugs den Wert aus der Vorkalkulation 
unterschreitet. In diesem Fall werden die tatsächlich entstandenen Investitionsmehrausgaben durch 
PtJ neu ermittelt. Zuwendungsempfänger haben hier die Möglichkeit, für die Neuberechnung 
aktualisierte Angebote für das konventionelle Vergleichsfahrzeug (z.B. mit gestiegenen Rabatten) 
vorzulegen. Wird der ursprünglich belegte Kaufpreis erreicht oder überschritten, entfällt diese 
Prüfung. 

Eine Kumulierung mit weiteren staatlichen Fördermitteln (z.B. Landesförderungen) ist ausgeschlossen. 
Ausgenommen hiervon ist eine Kumulierung von Fördermitteln gemäß Art. 8 Nr. 3a AGVO (Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission). Sollte diese in Betracht gezogen werden, sind die Hinweise in den 
FAQ (Frage Nr. 24) zu beachten.  

https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest/faq
https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest/faq
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Bei der Ausstattung der Fahrzeuge sind die geltenden gesetzlichen Vorgaben und 
Sicherheitsanforderungen zu beachten. 

Sofern für das zu beschaffende Fahrzeug ein Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS, vgl. EU-
Verordnungen: 2017/1576, Nr. 540/2014 sowie die Regelung Nr. 138 der Wirtschaftskommission für 
Europa der Vereinten Nationen (UNECE)) verfügbar ist, wird dringend empfohlen, dieses in die 
Fahrzeugausstattung aufzunehmen. 

Ladeinfrastruktur 

Förderfähig ist die für den Betrieb der beantragten Fahrzeuge notwendige Ladeinfrastruktur 
(Serienprodukte). 

Eine ausschließliche Beschaffung von Ladeinfrastruktur ist über den vorliegenden Förderaufruf nicht 
möglich. Es wird jedoch hierzu auf die Möglichkeit der Förderung über die Förderrichtlinie 
Ladeinfrastruktur des BMVI hingewiesen.4 

Bereich Ladeinfrastruktur  Fahrzeugklassen N1 – N3 Zusätzlich bei den 
Fahrzeugklassen N2, N3 

Förderfähige Ausgaben  An das öffentliche Netz 
anschlussfertige 
Ladeinfrastruktur mit allen 
notwendigen 
Sicherheitskomponenten 

In geprüften Einzelfällen die 
für den Anschluss an das 
Mittelspannungsnetz 
notwendigen Komponenten 
(z.B. Mittelspannungstrafo)  

Nicht förderfähige Ausgaben 
(Beispiele)  

Kosten zur Installation (z.B. Sockelplatten, Fundamente), 
Baumaßnahmen, Inbetriebnahme, Netzanschlussarbeiten und 
-kosten, Betriebskosten, Gestaltungskosten, etc. 

 
Für Ladeinfrastrukturtypen, die zum Zeitpunkt des Aufrufes verfügbar sind (Mobile Ladestationen, AC 
≥3,7 kW [mit einem Ladepunkt], AC ≥11 kW [mit min. 2 Ladepunkten], DC 25-50 kW, DC 51-149 kW 
und DC ≥150 kW), wurden im Vorfeld durch die zuwendungsgebende Stelle die förderfähigen 
Ausgaben ermittelt und in die verfügbare Excel-Datei (Anlage 2 - EfA) integriert. Diese im Vorfeld 
ermittelten Werte gelten als Pauschalen für den jeweiligen Typ der Ladeinfrastruktur. Beim Nachweis 
der Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur durch ein Inbetriebnahme- oder Abnahmeprotokoll kann 
der entsprechende Förderbetrag zum Pauschalwert für diese Ladeinfrastruktur angefordert werden. 

Für Ladeinfrastruktur der Fahrzeugklasse N1 gelten die Vorgaben zu den Steckertypen für Normal- und 
Schnellladepunkte analog § 3 der Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 (BGBl. I S. 457). 

Für Ladeinfrastrukturtypen, die durch die Liste nicht abgedeckt werden, ist eine individuelle Ermittlung 
der Ausgaben notwendig. Hierzu ist von den Antragstellenden ein entsprechendes Angebot einzuholen 
und im Rahmen der Antragstellung vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in diesen Fällen auf Basis der 
Rechnung und Nachweis der Inbetriebnahme. Bei Beantragung von Ladeinfrastruktur, die nicht in der 

                                                           
4http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html 

http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html
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vorgegebenen Liste enthalten ist, erfolgt eine Prüfung, ob die Abweichung von diesen 
Standardmodellen notwendig und angemessen ist. 

3.1.2 Förderquote 

Der vorliegende Förderaufruf richtet sich an Handwerksunternehmen und KMU. Die Förderquote 
unterliegt damit den beihilferechtlichen Bestimmungen gemäß Art. 107 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. Hiernach sind Förderquoten bis zu 40 % zulässig. Für mittlere 
und kleine Unternehmen kann ein zusätzlicher Bonus von 10 % bzw. 20 % zur Förderquote gewährt 
werden, sofern das Vorhaben andernfalls nicht durchgeführt werden kann. Für die Gewährung des 
sogenannten KMU-Bonus ist dem Antrag eine KMU-Erklärung beizufügen.  

3.2 Anforderungen an die Anträge 

Pro antragstellendem Unternehmen darf nur ein Antrag gestellt werden. Die maximale Förderung pro 
antragstellendem Unternehmen beträgt 10 Mio. €. Verbundene Unternehmen gelten als ein 
antragstellendes Unternehmen. 

Um die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen zu überprüfen, steht Ihnen Anlage 1 - Formblatt zum Vorhaben  
zur Verfügung. 

Anträge sind über das easyonline Portal einzureichen (https://foerderportal.bund.de/easyonline). 

Bitte beachten sie bei der Erstellung der Anträge die im Formular hinterlegten Ausfüllhinweise. Dort 
sind auch die notwendigen Dokumente für die Antragstellung verlinkt. 

Sie finden das Förderprogramm des BMVI und den entsprechenden Förderschwerpunkt im easyonline 
Portal unter folgenden Bezeichnungen: 

- Fördermaßnahme: Projektförderung Elektromobilität des BMVI 
- Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur 

Folgende Dokumente müssen über das System eingereicht bzw. hochgeladen werden: 
- der ausgefüllte Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) (easyonline), 
- das vollständig ausgefüllte Formblatt zum Vorhaben (Anlage 1), 
- die Excel-Datei zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA) (Anlage 2),  
- Bestätigung der Kommune, dass die Fahrzeugbeschaffung als Teil von Maßnahmen zur 

Umsetzung eines kommunalen Elektromobilitätskonzeptes bzw. eines vergleichbaren 
Konzeptes angesehen wird. (Mustervorlage) 

- eine von Wirtschaftsprüfer*n / Steuerberater*n bestätigte KMU-Erklärung, 
- für große Unternehmen: 

Bestätigung der Handwerkskammer über Eintrag in Handwerksrolle 
bzw. Eintrag ins Gewerbeverzeichnis für zulassungsfreie Handwerke und handwerksähnliche 
Gewerbe (gemäß Anlagen zur Handwerksordnung), 

- aktueller Handelsregisterauszug, 
- ausgefüllte Anlage C des Subventionsschreibens 
- sofern Fahrzeuge beantragt werden, die nicht in der Excel-Datei (Anlage 2 - EfA) aufgeführt 

sind:  
je ein Angebot/ Kostenvoranschlag für das beantragte Elektrofahrzeug sowie für das 
vergleichbare Referenzfahrzeug, 

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/5655/live/lw_file/anlage-1_formblatt-zum-vorhaben_nfz_2020_08.pdf
https://foerderportal.bund.de/easyonline
https://foerderportal.bund.de/easyonline
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/5655/live/lw_file/anlage-1_formblatt-zum-vorhaben_nfz_2020_08.pdf
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/5657/live/lw_file/anlage_2_efa_nfz_08-2020.xlsx
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6558/live/lw_file/kommunalbestaetigung_muster.docx
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/3401/live/lw_file/kmu-erklaerung_formular.pdf
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6559/live/lw_file/subventionschreiben_nfz_08-2020.pdf
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- sofern ein Ladeinfrastruktur-Typ beantragt wird, der nicht in der Excel-Datei (Anlage 2 - EfA) 
aufgeführt ist:  
Kostenvoranschlag / Angebot für die beantragte Ladeinfrastruktur. 

Im Nachgang zur elektronischen Übermittlung des Antrags ist die unterschriebene Fassung des Antrags 
postalisch beim Projektträger einzureichen. Die Frist für den postalischen Eingang ist der 14.09.2020, 
jedoch spätestens 7 Tage nach elektronischer Übermittlung. Maßgebend ist der Poststempel. 

Postadresse: Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 61 02 47, Fachbereich 
EVI2, 10923 Berlin 

Zusätzlicher Versand per E-Mail: Senden Sie bitte die Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen 
Ausgaben (Anlage 2 – EfA) im Excel Format an die Programmgesellschaft NOW GmbH über folgende 
E-Mail-Adresse: elektromobilitaet@now-gmbh.de. 

3.3 Priorisierung eingegangener Anträge 

Für den vorliegenden Förderaufruf stehen Haushaltsmittel in Höhe von 50 Mio. € zur Verfügung.  

Die Vergabe der Fördermittel erfolgt in der Reihenfolge des Einganges förderfähiger, vollständiger und 
fristgerecht eingereichter Anträge (Windhundverfahren), bis die zur Verfügung stehenden Mittel 
aufgebraucht sind. Als Grundlage für die Feststellung der Reihenfolge ist die fortlaufende Kennung des 
elektronischen Antragssystems (easy-Online) ausschlaggebend. 

Das Antragsformular ist innerhalb von 7 Tagen postalisch an den Projektträger Jülich zu übersenden. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt der Antrag als unvollständig. 

Unvollständige Anträge werden niedriger priorisiert und erst nach der Bewilligung der vollständigen 
Anträge bearbeitet, sofern noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Die Reihenfolge der 
Bewilligung innerhalb dieser Gruppe ergibt sich unverändert durch die fortlaufende Kennung über 
easy-Online. 

3.4 Anforderungen an die Berichterstattung 

3.4.1 Verpflichtende Berichterstattung  

Die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Vorhabens richtet sich nach den Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der jeweils geltenden 
Fassung und wird in den „weiteren Nebenbestimmungen und Hinweisen“ zum Zuwendungsbescheid 
verankert.  
Danach ist die Vorlage eines jährlichen Zwischenberichts und eines abschließenden Schlussberichts 
notwendig. Die Vorlagen werden mit dem Bescheid und auf der Internetseite des Projektträgers zur 
Verfügung gestellt. 

3.4.2 Unterstützung der programmatischen Begleitforschung  

Zur weiteren Bewertung und Erfolgskontrolle der Fördermaßnahme innerhalb der programmatischen 
Begleitforschung des BMVI sind weitere Daten und Informationen von Relevanz. Diese beziehen sich 
auf Betriebsdaten der Fahrzeuge und Ladeinfrastrukturen zu definierten Zeitpunkten (u.a. zur 

https://mail-ptj.ptj.kfa-juelich.de/owa/redir.aspx?C=4e5hI2F_guHvbQrHDIzb_p8OUYYjxVB-56XEi3wP7Iy-BKxW-cvXCA..&URL=mailto%3aelektromobilitaet%40now-gmbh.de
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Inbetriebnahme und nach repräsentativen Betriebszeiträumen). Eine Bereitstellung dieser Daten und 
Informationen, z.B. durch Übermittlung von Fahrtenbüchern, Fahrdaten aus Datenloggern in 
Fahrzeugen oder Ladedaten von Fahrzeugen oder Lade-Infrastrukturen unterstützt die 
Programmbegleitforschung in besonderem Maße.  

Anforderungen an entsprechende Fahr- und Ladedaten sind innerhalb bestehender Minimaldatensets 
geregelt, können aber anforderungsspezifisch angepasst werden. Die „Minimaldatensets zur Erhebung 
von Forschungsdaten in der Elektromobilität“ sind über die Website der NOW GmbH im Bereich 
„Service“ unter „Publikationen“ abrufbar: https://www.now-gmbh.de/content/service/3-
publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-
forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf. 

Unmittelbare Rückfragen dazu können auch über untenstehende Kontaktdaten an die NOW gestellt 
werden. 

Zuwendungsempfänger verpflichten sich ferner: 

- die bei Projektbeantragung übermittelten Stammdaten der Fahrzeuge und der 
betriebsnotwendigen Ladeinfrastruktur (bei parallelem Aufbau) zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme zu aktualisieren. Dazu wird das zentrale Datenmonitoring innerhalb der 
Programmbegleitforschung einen bereits projektspezifisch ausgefüllten Erfassungsbogen online 
zur Verfügung stellen, der durch die Zuwendungsempfänger zu überprüfen und bei Bedarf zu 
korrigieren ist. 

- zwei Jahre ab Kauf des ersten Fahrzeugs halbjährlich Betriebsdaten der Fahrzeuge und der 
Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dazu wird das zentrale Datenmonitoring ebenfalls eine 
Abfrage zur Aktualisierung der Betriebsdaten online zur Verfügung stellen.  

4. Information und Kontaktdaten 
Alle Unterlagen und Informationen finden Sie auf der Website von PtJ:  
https://www.ptj.de/elektromobilitaet-bmvi/invest 

Häufig gestellte Fragen werden hier beantwortet. Bitte prüfen Sie vor Ihrer Anfrage, ob die Frage dort 
bereits beantwortet wird: https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest/faq  

E-Mail-Anfragen können an folgende Adresse gesendet werden: ptj-evi2-emob@fz-juelich.de. 

Während der Antragsphase ist zusätzlich eine Hotline zur Antragsberatung geschaltet. Diese erreichen 
Sie von Montag bis Freitag, zwischen 9 und 16 Uhr unter der Telefonnummer: 030-20199 3500.  

Bei Fragen zur Programm-Begleitforschung wenden Sie sich bitte an die NOW GmbH, telefonisch unter 
030-311 6116 - 61 (Montag bis Freitag, 10 – 15 Uhr) oder per Mail an: elektromobilitaet@now-
gmbh.de. 

https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf
https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf
https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf
https://www.ptj.de/elektromobilitaet-bmvi/invest
https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest/faq
mailto:elektromobilitaet@now-gmbh.de
mailto:elektromobilitaet@now-gmbh.de
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Auswertung_Segmente



		Maximum von förderfähig brutto												Maximum von förderfähig brutto

		Info Segment		E-Fahrzeug		Ergebnis								Info Segment		E-Fahrzeug		Ergebnis

		Kleinwagen		BMW i3 (120Ah)		8500								Kleinwagen		Renault Zoe Life (41 kWh)		18610

				BMW i3s (120Ah)		7250								Kompaktklasse		Opel Ampera-E Plus		18375

				Mercedes Benz smart forfour electric drive (alle Versionen)		10775								Mini		Volkswagen e-load up		12845

				Renault Zoe Life (22 kWh)		14410								Mittelklasse		Kia Optima 2.0 GDI Plug-in Hybrid (Sportswagon)		12050

				Renault Zoe Life (22 kWh), Batterie zur Miete		6410								Obere Mittelklasse		Volvo V90 T8 TWIN ENGINE AWD		12700

				Renault Zoe Life (41 kWh)		18610								Utility (N1)		Volkswagen e-Crafter		48338

				Renault Zoe Life (41 kWh), Batterie zur Miete		10610								Geländewagen / SUV		Jaguar I-Pace		21490

		Kleinwagen Ergebnis				18610								Oberklasse		Tesla Model S Maximal-Reichweite		18080

		Kompaktklasse		BMW 225xe iPerformance Active Tourer

				Hyundai IONIQ Elektro		10650

				Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid		7250

				Kia e-Niro 39,2 kWh		11200

				Kia e-Niro 64 kWh		15000

				Kia Niro Plug-in Hybrid		9660

				Nissan Leaf ZE1 (40 kwh)		18310

				Opel Ampera-E Plus		18375

				Toyota Prius Plug-In Hybrid (alle Ausstattungen)		13760

				Volkswagen e-Golf		12385

				Volkswagen Golf GTE (PHEV)		10630

		Kompaktklasse Ergebnis				18375

		Leichtfahrzeug		Renault Twizzy 45 - Life, Intens, Cargo (5PS)		4000

				Renault Twizzy Life - Intens, Cargo (18PS)		4000

		Leichtfahrzeug Ergebnis				4000

		Mini		Citroën C-Zero		11100

				Citroën E-Mehari		9780

				Ego-Life  20		5910

				Ego-Life  40		7410

				Ego-Life  60		9910

				Mercedes Benz smart fortwo ED (alle Versionen)		10325

				Peugeot iOn		9350

				Volkswagen e-load up		12845

				Volkswagen e-up		11140

		Mini Ergebnis				12845

		Mini-Van		Kia Soul EV		12250

		Mini-Van Ergebnis				12250

		Mittelklasse		Tesla Model 3 75D Long Range / Performance		11630

				Volvo V60 T8 TWIN ENGINE AWD		10600

				Kia Optima 2.0 GDI Plug-in Hybrid 		12050

				Volkswagen Passat GTE (PHEV)		11905

		Mittelklasse Ergebnis				12050

		Obere Mittelklasse		BMW 530e iPerformance		2900

				Volvo S90 T8 TWIN ENGINE AWD		12700

				Volvo V90 T8 TWIN ENGINE AWD		12700

				Mercedes Benz E 300 e		2023

				Mercedes Benz E 300 de		3201

		Obere Mittelklasse Ergebnis				12700

		Oberklasse		Tesla Model S Standart-Reichweite		13080

				Tesla Model S Maximal-Reichweite		18080

				Tesla Model S Standart-Reichweite (Einsatz als Taxi)		30161

				Tesla Model S Maximal-Reichweite (Einsatz als Taxi)		21471

				BMW 745e, Le (ohne xDrive)		12500

				BMW 745e, Le xDrive		0

		Oberklasse Ergebnis				30161

		Sportwagen		BMW i8 Roadster		2741

				BMW i8 Coupé		10021

		Sportwagen Ergebnis				10021

		Utility (N1)		Mercedes Benz eVito (alle Varianten)		31535

				Nissan e-NV200 Evalia 5-Sitzer		20143

				Nissan e-NV200 Evalia 7-Sitzer		19010

				Nissan e-NV200 Kasten		15839

				Peugeot Partner electrique (L1)		5892

				Peugeot Partner electrique (L2)		3880

				Piaggio Porter Elektro (alle Versionen)		12761

				Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 2-Sitzer		14899

				Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 2-Sitzer, Batterie zur Miete		4070

				Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 5-Sitzer		14661

				Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 5-Sitzer, Batterie zur Miete		3832

				Renault Kangoo Z.E. 33 2-Sitzer		18576

				Renault Kangoo Z.E. 33 2-Sitzer, Batterie zur Miete		7747

				Renault Kangoo Z.E. 33 Doppelkabine		14843

				Renault Kangoo Z.E. 33 Doppelkabine, Batterie zur Miete		4014

				Renault Master Z.E. Kasten (alle Versionen)		38604

				Renault Master Z.E. Plattform-FG (alle Versionen)		40317

				SAIC MAXUS EV 80 (Cargo Mobile)		30000

				Streetscooter Work 20 (alle Versionen)		24514

				Streetscooter Work 40 (alle Versionen)		30464

				Streetscooter Work L 40 (alle Versionen)		26370

				Streetscooter Work XL (alle Versionen)		40282

				Volkswagen e-Crafter		48338

		Utility (N1) Ergebnis				48338

		(Leer)		Porsche Cayenne S E-Hybrid		0

				Porsche Panamera 4 E-Hybrid (alle Versionen)		0

				Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (alle Versionen)		0

		(Leer) Ergebnis				0

		Geländewagen / SUV		Audi e-tron 55 Quattro		18850

				Hyundai Kona Elektro (alle Versionen)		14000

				Jaguar I-Pace		21490

				Land Rover Range Rover P400e Plug-in Hybrid

				Land Rover Range Rover Sport P400e Plug-in Hybrid

				Mitsubishi PLUG-IN HYBRID OUTLANDER		12100

				Volvo XC 60 T8 TWIN ENGINE

				Volvo XC 90 T8 TWIN ENGINE AWD

				Tesla Model X Maximal-Reichweite		12300

		Geländewagen / SUV Ergebnis				21490

		Gesamtergebnis				48338





Projektdaten

		Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA)

		Anlage 2 zum Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von elektrischen Nutzfahrzeugen für Handwerksunternehmen und KMU (08/2020)




		Mithilfe dieser Tabelle können Sie die Grundlage für Ihre Förderung berechnen. Die Fördersumme berechnet sich aus der Multiplikation der hier berechneten förderfähigen Ausgaben mit der Förderquote. Bitte befüllen Sie diese Anlage, bevor Sie den Antrag in easy-Online ausfüllen. Im Reiter "Fahrzeuge N1" finden Sie als Auswahlfeld alle Fahrzeuge, für die aktuelle Preislisten veröffentlicht wurden. Für diese Fahrzeuge werden Pauschalen ausgezahlt. Nur wenn das Fahrzeug, welches Sie beantragen möchten, nicht darunter ist, können Sie es im Reiter "N2, N3; Umrüstungen" selbst eingeben.

Übertragung in easy-Online:
Im letzten Reiter "Vorlage für AZA" finden Sie eine Aufstellung Ihrer Fördergegenstände. Bitte übertragen Sie diese in Ihr easy-Online Formular unter der Rubrik "Gesamtfinanzierung". Als "Preis € / Stück" werden die förderfähigen Ausgaben aus der EfA-Tabelle eingetragen.

Übermitteln Sie uns die Tabelle bitte in drei Varianten:
1. Im pdf-Format als Anhang zum easy-Online Antrag, 
2. als Ausdruck per Post als Anlage zum Antrag sowie
3. im Excel-Format per E-Mail für die Begleitforschung an: elektromobilitaet@now.de































		Übersichtsblatt Stammdaten - Bitte tragen Sie Ihre Projektdaten ein																														JAoNEIN		Antragsteller		Raumkategorie		Einsatzkontext		Standortyp		Beschilderung

		Projekt		Allgemeine Infornationen		Projekt-Kurzbezeichnung (Akronym)																										Ja		gewerblich		Großstadt/Metropolregion > 500.000 EW		Carsharing (1P)		Firmenparkplatz (Flotte)		Negative Beschilderung mit Zeichen 286,  290.1

						Projekt-Beschreibung (Titel)																										Nein		kommunal		Großstadt > 100.000 EW		CarSharing (Float)		Halböffentlich		Positive Beschilderung mit Zeichen 314, 314.1, 315

						Ausführende Institution																														Mittelstadt > 50.000 EW		Carsharing (nP)		Öffentlich am Wohnort		Nein

						Raumkategorie																														Kleinstadt > 10.000 EW		Dienstwagen		Öffentlich zentral

						Gibt es einen Bezug zu einem aktuell eingereichten Forschungs- und Entwicklungsprojekt?																														Stadt/Gemeinde < 10.000 EW		Flotte (Firmen)		Privat

				Fahrzeug		Anzahl Fahrzeuge im gesamten Fuhrpark																														Landgemeinde		Flotte (Kommunal)		Firmenparkplatz (private Nutzung)

						             davon bereits E-Fahrzeuge																														ausserhalb einer Ansiedlung		Flotte (Mietwagen)		Firmen- oder Betriebsgelände 

						Einsatzkontext																																Kombination

						Planen sie weitere Umstellungen auf alternative Antriebe innerhalb ihrer Flotte bis 2025 (bezogen auf die Gesamtanzahl in Zeile 26)?																																ÖPNV-Flotte

						Falls ja: Anzahl der Umstellung in den kommenden 1-2 Jahren (2021/22)																																Privatwagen

						Falls ja: Anzahl der Umstellung in den darauffolgenden 1-3 Jahren (2023 – 2025)																																Lieferverkehr

						Ersetzen die beantragten E-Fahrzeuge  vorhandene konventionelle Fahrzeuge?																																Taxi

						Fahren Ihre Fahrzeuge überwiegend im Stadtgebiet?																																Leasing

						An wievielen Tagen im Jahr werden die E-Fahrzeuge durchschnittlich im Einsatz sein?

				Ladeinfrastruktur		Haben Sie bereits vorhandene Ladeinfrastruktur?

						Falls ja, wieviele Ladepunkte?

						Standorttyp der geplanten LIS

						Wird die LIS öffentlich zugänglich?

						Planen Sie eine Beschilderung des Parkplatzes?

						Planen Sie den Parkplatz mit Parkraumsensoren auszustatten?

						Planen Sie die Errichtung weiterer Ladepunkte?

						Falls ja: Wie viele Ladepunkte in den kommenden 1-2 Jahren (2021-22)?

						Falls ja: Wie viele Ladepunkte in den darauffolgenden 1-3 Jahren (2023-25)?





Fahrzeuge N1

		Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA)						ja		nein				Stand: 03.08.2020				FKZ: 03EMIN

		Hinweise:

		Die Registerkarte 'Vorlage für AZA' stellt Ihre Eingaben so dar, wie sie in das easy-Online-Formular eingetragen werden müssen.



		Wählen Sie in der Liste unten die gewünschten Fahrzeuge (Auswahlbox) und die entsprechende Anzahl aus. 

		Für Ladeinfrastruktur sowie Fahrzeuge der Klassen N2, N3 und Umrüstungen wählen Sie bitte die entsprechenden Registerkarten.

		Speichern Sie die ausgefüllten Arbeitsblätter im pdf-Format und fügen Sie sie dem Antrag bei.

		Grün unterlegte Felder sind Eingabefelder.

																												16%

		Pos.		Typ E-Fahrzeug
[Auswahlbox]		Nettopreis
E-Fahrzeug		Typ Referenzfahrzeug		Nettopreis
Referenzfahrzeug in Euro		Förderfähige Ausgaben pro Fahrzeug (netto) in Euro		Anzahl zu beschaffender Fahrzeuge des Typs		erwartete durchschnittliche Jahres-Fahrleistung pro Fahrzeug in km		Förderfähige Ausgaben in Euro 		Korrekturfeld PtJ				E-Fahrzeug		E-Listenpreis netto		E-Listenpreis brutto		Vergleichsfahrzeug		Listenpreis netto		Listenpreis brutto		förderfähig netto		förderfähig brutto		Info Segment		Fahrzeugklassen Abkürzung

		1																						ARI 901 (alle Versionen)		29,800.00 €		34,568.00 €		Nissan NV200 Kasten		15,350.00 €		17,806.00 €		14450		16762		Utility		NFZ

		2																						ISEKI Goupil G4 (9 kWh) (alle N1-Versionen)		29,881.50 €		34,662.54 €		Piaggio Porter Chassis		13,193.28 €		15,304.20 €		16688		19358		Utility		NFZ

		3																						ISEKI Goupil G4 (13,8 kWh) (alle N1-Versionen)		33,663.02 €		39,049.10 €		Piaggio Porter Chassis		13,193.28 €		15,304.20 €		20470		23745		Utility		NFZ

		4																						ISEKI Goupil G5 (11,5 kWh) (alle N1-Versionen)		34,967.23 €		40,561.99 €		Piaggio Porter Chassis		13,193.28 €		15,304.20 €		21774		25258		Utility		NFZ

		5																						ISEKI Goupil G5 (19,2 kWh) (alle N1-Versionen)		44,294.96 €		51,382.15 €		Piaggio Porter Chassis		13,193.28 €		15,304.20 €		31102		36078		Utility		NFZ

		6																						Mercedes Benz eVito (N1) (alle Varianten)		44,990.00 €		52,188.40 €		Mercedes Benz Vito Kasten Worker		18,990.00 €		22,028.40 €		26000		30160		Utility		NFZ

		7																						Mercedes Benz eSprinter (N1) (alle Varianten)		53,900.00 €		62,524.00 €		Mercedes Benz Sprinter Kasten 211 CDI		32,485.00 €		37,682.60 €		21415		24841		Utility		NFZ		Hochdach 

		8																						Nissan e-NV200 Kasten		28,660.00 €		33,245.60 €		Nissan NV200 Kasten		15,350.00 €		17,806.00 €		13310		15440		Utility		NFZ		Nissan NV 200 ist nicht mehr erhältlich, Nachfolger Nissan NV 250

		9																						Opel Vivaro-E (N1) 50 kWh (alle Versionen)		36,240.00 €		42,038.40 €		Opel Vivaro Cargo M 90 kW		28,280.00 €		32,804.80 €		7960		9234		Utility		NFZ

		10																						Opel Vivaro-E (N1) 75 kWh (alle Versionen)		41,240.00 €		47,838.40 €		Opel Vivaro Cargo M 90 kW		28,280.00 €		32,804.80 €		12960		15034		Utility		NFZ

		11																						Peugeot Partner electrique (L1)		21,290.00 €		24,696.40 €		Peugeot Partner (L1) BlueHDi 75		16,630.00 €		19,290.80 €		4660		5406		Utility		NFZ

		12																						Peugeot Partner electrique (L2)		22,340.00 €		25,914.40 €		Peugeot Partner (L2) Blue Hdi 100		19,380.00 €		22,480.80 €		2960		3434		Utility		NFZ

		13																						Piaggio Porter Elektro (alle Versionen)		24,180.67 €		28,049.58 €		Piaggio Porter Chassis		13,193.28 €		15,304.20 €		10987		12745		Utility		NFZ

		14																						Renault Kangoo Z.E. 33 2-Sitzer, Batterie zur Miete		20,820.00 €		24,151.20 €		Renault Kangoo Rapid Blue dCi 80		17,050.00 €		19,778.00 €		3770		4373		Utility		NFZ

		15																						Renault Kangoo Z.E. 33 2-Sitzer		29,920.00 €		34,707.20 €		Renault Kangoo Rapid Blue dCi 80		17,050.00 €		19,778.00 €		12870		14929		Utility		NFZ

		16																						Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (alle Modelle) Batterie zur Miete		22,020.00 €		25,543.20 €		Renault Kangoo Rapid Maxi Blue dCi 95		19,850.00 €		23,026.00 €		2170		2517		Utility		NFZ

		17																						Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (alle Modelle)		31,120.00 €		36,099.20 €		Renault Kangoo Rapid Maxi Blue dCi 95		19,850.00 €		23,026.00 €		11270		13073		Utility		NFZ

		18																						Renault Master Z.E. Kasten (alle Versionen)		58,900.00 €		68,324.00 €		Renault Master Kasten (alle Versionen)		31,560.00 €		36,609.60 €		27340		31714		Utility		NFZ

		19																						Renault Master Z.E. Plattform-FG (alle Versionen)		59,850.00 €		69,426.00 €		Renault Master Plattform-FG (alle Versionen)		28,120.00 €		32,619.20 €		31730		36807		Utility		NFZ

		20																						Streetscooter Work 40 (alle Versionen)		42,750.00 €		49,590.00 €		Nissan NV200 Kasten		15,350.00 €		17,806.00 €		27400		31784		Utility		NFZ

		Summe																- 0 €						Streetscooter Work L 40 (alle Versionen)		47,650.00 €		55,274.00 €		Renault Master Ecoline L1H1 2,8 t		25,220.00 €		29,255.20 €		22430		26019		Utility

																								Volkswagen Abt-e T6.1  Kasten						Elektrifizierungsumfang						25184		29969		Utility		NFZ

																								Volkswagen e-Crafter 35 MR EM85 100 kW (alle Versionen)		53,900.00 €		62,524.00 €		Crafter 30/35 TL (75 kW)		31,800.00 €		36,888.00 €		22100		25636		Utility		NFZ		Radstand Mittellang mit Hochdach
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N2, N3, Umrüstungen

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA) für die Fahrzeugklassen N2 und N3 sowie Umrüstungen																		 

		Hinweise:

		Bitte legen Sie Ihrem Antrag für jeden hier aufgeführten Fahrzeugtyp entsprechende Angebote für das E-Fahrzeug und ein Referenzfahrzeug bei.

		Möchten Sie eine Umrüstung durchführen lassen, machen Sie bitte im Feld "Nettopreis Referenzfahrzeug" keine Eingabe.



		Pos.		Typ E-Fahrzeug		Nettopreis		Typ Referenzfahrzeug		Nettopreis Referenzfahrzeug		Förderfähige Ausgaben pro Fahrzeug (netto)		Anzahl zu beschaffender Fahrzeuge des Typs		erwartete durchschnittliche Jahres-Fahrleistung in km*		Förderfähige Ausgaben 		Korrekturfeld PtJ

		1																



		2																



		3																



		4																



		5																



		6																



		7																



		8																



		9																



		10																



		Summe																- €
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Ladeinfrastruktur

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA) - Pauschalen für Ladeinfrastruktur										 



		Bitte wählen Sie die gewünschte Ladeinfrastruktur. Für diese brauchen Sie keine Angebote einreichen.



		Pos.		Typ Ladeinfrastruktur (LIS)*
[Auswahlbox]		Förderfähige Ausgaben pro Ladesäule (netto)		Anzahl zu beschaffender Ladesäulen des Typs		Förderfähige Ausgaben 		Korrekturfeld PtJ						Typ Ladeinfrastruktur		Ausgabenpauschale netto		Ausgabenpauschale brutto

		1																Mobile Ladestationen [AC] ab 3,7 kW (1 Ladepunkt)		500.0		595.0

																		nicht öff. zugängl. [AC] ab 3,7 kW (1 Ladepunkt)		600.0		714.0

		2																nicht öff. zugängl. [AC] ab 11 kW (min. 2 Ladepunkte)		3000.0		3570.0

																		nicht öff. zugängl. [DC] bis 25 kW 		10000.0		11900.0

		3																nicht öff. zugängl. [DC] 25-50 kW		20000.0		23800.0

																		nicht öff. zugängl. [DC] 51-149 kW		35000.0		41650.0

		4																nicht öff. zugängl. [DC] ab 150 kW		50000.0		59500.0



		5								



		6								



		7								



		8								



		9								



		10								



		Summe								- €



		* DC :		Gleichstrom-Ladeinfrastruktur

		* AC :		Wechselstrom-Ladeinfrastruktur
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spezielle Ladeinfrastruktur

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben für Ladeinfrastruktur, die nicht in der Registerkarte "Ladeinfrastruktur" aufgeführt wird										 

		Hinweise:

		Hierfür müssen Sie entsprechende Angebote für die Ladeinfrastruktur eingeholt haben. Diese Angebote sind beizufügen.





		Pos.		Typ Ladeinfrastruktur (LIS)		Nettopreis LIS laut beigefügtem Angebot		Anzahl zu beschaffender LIS dieses Typs		Förderfähige Ausgaben 		Korrekturfeld PtJ

		1								



		2								



		3								



		4								



		5								



		6								



		7								



		8								



		9								



		10								



		Summe								
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Vorlage für AZA

		Hinweis:								 

		Vorlage zum Übertragen der Daten aus dieser Tabelle in den AZA-Antrag in easy-Online. 

		Bitte kopieren Sie die Bezeichung wie hier dargestellt in das easy-Online-Formular. 

		Die Anzahl der zu beschaffenden Fahrzeuge/ Ladeinfrastruktur muss ggf. auf die Anschaffungsjahre aufgeteilt werden.

		Beachten Sie, dass die hier angegebene Summe mit den Gesamtmitteln im easy-Online-Antrag überein stimmen muss.



		Gesamtfinanzierung - Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 410 € im Einzelfall

		lfd. Nr.		Bezeichnung		Zuwendungsfähige
Ausgaben / Stück		Anzahl		F0833 Betrag €

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

								Summe:		- 0 €
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	Briefkopf Kommune	
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Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.



Name Antragsteller

Adresse Antragsteller



[bookmark: _GoBack]

Kommunalbestätigung



Datum:





Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit bestätigen wir, dass die vom Antragsteller [Name Antragsteller] beabsichtigte Beschaffung von elektrischen Nutzfahrzeugen von uns als eine Umsetzungsmaßnahme gemäß unserem kommunalen Elektromobilitätskonzept / Klimaschutzkonzept / Luftreinhalteplan angesehen wird. 

Wir begrüßen das Engagement und wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung.



Mit freundlichen Grüßen




  


 


Projektträger Jülich · Forschungszentrum Jülich GmbH · Postfach 61 02 47 · 10923 Berlin  
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Projektantrag: Emob-Invest 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Ihr Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung wird mit eingehendem Eingang geprüft. Falls die 
Entscheidung positiv ausfällt, beabsichtigen wir, Ihr Vorhaben durch Zuwendung  zu fördern. 


Die geplante Zuwendung ist eine Subvention im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches. Wir weisen 
Sie deshalb auf die Strafbarkeit im Falle des Subventionsbetruges hin. Die Einzelheiten der strafrechtli-
chen Regelung bitten wir der Anlage A zu entnehmen, in der auch die §§ 3 und 4 des Subventionsge-
setzes wiedergegeben sind. 


Die subventionserheblichen Tatsachen, hinsichtlich derer unrichtige oder unvollständige Angaben eine 
Strafbarkeit wegen Subventionsbetrugs nach sich ziehen können, sind in der Anlage B aufgeführt. Än-
derungen dieser subventionserheblichen Tatsachen sind mir gemäß § 3 Abs. 1 des Subventionsgeset-
zes unverzüglich mitzuteilen. Ferner mache ich darauf aufmerksam, dass gemäß § 4 Abs. 1 des Sub-
ventionsgesetzes im Falle von Scheingeschäften oder Scheinhandlungen der verdeckte Sachverhalt 
maßgeblich ist. 


Nach den uns bindenden Vorschriften sind wir gehalten, vor Bewilligung einer Zuwendung Ihre Zusiche-
rung einzuholen, dass Ihnen die subventionserheblichen Tatsachen und die Strafbarkeit eines Subven-
tionsbetrugs nach § 264 des Strafgesetzbuches bekannt sind.  


Wir bitten daher, uns die beigefügte Bestätigung (Anlage C) unterzeichnet zurückzusenden. 


Falls Sie noch Bemerkungen haben oder Ihre im Antrag getätigten Angaben ändern oder ergänzen 
müssen, bitten wir um gleichzeitige Mitteilung. 


Mit freundlichen Grüßen 
Forschungszentrum Jülich GmbH 


Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 







A n l a g e   A 


zum Schreiben zum Förderaufruf des PtJ 
vom 03.08.2020 


Auszug aus dem Strafgesetzbuch 


und dem Subventionsgesetz 


A) Strafgesetzbuch


§ 264 Subventionsbetrug


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer


1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen in das Sub-


ventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) über subventionser-


hebliche Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben macht,


die für ihn oder den anderen vorteilhaft sind,


2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften oder


durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Ver-


wendungsbeschränkung verwendet,


3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsvergabe über


subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder,


4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte


Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionserhebliche Tatsa-


chen gebraucht.


(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.


Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter


1. aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege für sich


oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Subvention großen Ausmaßes erlangt,


2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht oder


3. die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung missbraucht.


(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend.∗)


(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei


Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.


(5) Nach den Absätzen 1 und 4 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, dass aufgrund der Tat die


∗) § 263 Abs. 5: Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten 
Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht. 
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Subvention gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des Täters nicht gewährt, so wird er straf-


los, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Gewähren der Subvention zu verhindern. 


(6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach den Absätzen 1


bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus


öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). Gegenstände, auf die sich die Tat be-


zieht, können eingezogen werden; § 74a ist anzuwenden.


(7) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist


1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht an Betriebe oder Unter-


nehmen, die wenigstens zum Teil


a) ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und


b) der Förderung der Wirtschaft dienen soll;


2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften, die


wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird.


Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffentliche Unternehmen.


(8) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen


1. die durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes von dem Subventionsgeber als subventions-


erheblich bezeichnet sind oder


2. von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen


einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich abhängig ist.
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B) Subventionsgesetz


§ 3 Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen


(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsachen mitzu-


teilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen


der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Sub-


vention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders bestehende Pflichten zur Offen-


barung bleiben unberührt.


(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder durch den


Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbe-


schränkung verwenden will, hat dies rechtzeitig vorher dem Subventionsgeber anzuzeigen.


§ 4 Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten


(1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und


Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheb-


lich, Wird durch ein Scheingeschäft oder eine Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt verdeckt,


so ist der verdeckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewäh-


rung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils maßgebend.


(2) Die Bewilligung oder Gewährung einer Subvention oder eines Subventionsvorteils ist ausgeschlos-


sen, wenn im Zusammenhang mit einer beantragten Subvention ein Rechtsgeschäft oder eine


Handlung unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen wird. Ein Missbrauch


liegt vor, wenn jemand eine den gegebenen Tatsachen und Verhältnissen unangemessene Ge-


staltungsmöglichkeit benutzt, um eine Subvention oder einen Subventionsvorteil für sich oder ei-


nen anderen in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen, obwohl dies dem Subventionszweck wider-


spricht. Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzungen einer Sub-


vention oder eines Subventionsvorteils in einer dem Subventionszweck widersprechenden Weise


künstlich geschaffen werden.







A n l a g e   B 


zum Schreiben zum Förderaufruf des PtJ 
vom 03.08.2020 


Mitteilung gemäß § 2 Subventionsgesetz 


über die subventionserheblichen Tatsachen 


Subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind folgende Tatsachen: 


1. Tatsachen, die für die Bewilligung und Gewährung einer Zuwendung erheblich sind.


Subventionserheblich sind die tatsächlichen Angaben des Antragstellers 


a) zu den Rechtsverhältnissen des Antragstellers:


- (Name des Antragstellers)


- (Ausführende Stelle)


- (Rechtsform des Antragstellers)


- (Gesellschaftsrechtliche und vertragliche Beziehungen)


- (Zusammenarbeit mit anderen Stellen),


b) in den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Anhängen zum Jahresabschluss, Lageberich-


ten sowie Geschäftsberichten, soweit diese angefordert werden,


c) betreffend die Investitionen oder die Übersicht über die Finanzierung des Vorhabens


d) in der Vorhabenbeschreibung zu


- Gesamtziel des Vorhabens,


- wissenschaftliche und technische Arbeitsziele des Vorhabens,


- bisherigen Arbeiten des Antragstellers,


- Verwertungsplan.


e) zum Zeitpunkt des Vorhabenbeginns, zur Berechtigung zum Vorsteuerabzug, zur anderweitigen


Finanzierung des Vorhabens durch Dritte, zur KMU-Eigenschaft des Antragstellers
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2. Tatsachen, die für die Weitergewährung, das Belassen oder die Rückforderung der Zuwen-


dung von Bedeutung sind.


Subventionserheblich sind ferner, falls zutreffend, folgende Tatsachen, die dem BMVI / Projektträger 


bei der Durchführung des Vorhabens nach den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides nebst 


Anlagen und Nebenbestimmungen mitzuteilen sind: 


• dass der Zuwendungsempfänger nach Vorlage des Finanzierungsplans –auch nach Vorlage des


Verwendungsnachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen


Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder dass er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält


(Nr. 5.1 ANBest-P)


• dass sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung


nicht zu erreichen ist (Nr. 5.3 ANBest-P)


• dass die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für fällige


Zahlungen verbraucht werden können (Nr. 5.4 ANBest-P)


• dass zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entspre-


chend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden (Nr. 5.5 ANBest-P)


• dass ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Zuwendungsempfängers beantragt oder


eröffnet wird (Nr. 5.6 ANBest-P)


Subventionserheblich sind ferner die Tatsachen im Zwischennachweis und im Verwendungsnach-


weis (zahlenmäßiger Nachweis sowie Sachbericht), die die zweckentsprechende Verwendung der 


Zuwendung betreffen.  







A n l a g e   C 


zum Schreiben zum Förderaufruf des PtJ 
vom 03.08.2020 


Antragstellendes Unternehmen, Anschrift 


Projektträger Jülich 
Energie, Verkehr, Infrastruktur 
Elektromobilität und Verkehrskonzepte (EVI 2) 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Zimmerstraße 26-27 
10969 Berlin 


Projektantrag beim BMVI mit dem Titel (easy-Online):  
Förderaufruf:  Elektrische Nutzfahrzeuge für Handwerksunternehmen und KMU 


Bestätigung der Kenntnisnahme bei einer Bundeszuwendung als Subvention i. S. v. § 264 StGB 


Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 des Strafgesetzbuches bekannt. 


Wir haben davon Kenntnis genommen, dass die in Anlage B Ihres genannten Schreibens aufgeführten Tat-


sachen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind. 


Ferner ist uns bekannt, dass wir verpflichtet sind, Ihnen unverzüglich alle Änderungen der in Nrn. 1 – 2 der 


Anlage B Ihres Schreibens aufgeführten Tatsachen mitzuteilen. 


Von den besonderen Offenbarungspflichten gemäß § 3 Subventionsgesetz in Verbindung mit Nrn. 1 – 2 der 


Anlage B Ihres Schreiben haben wir Kenntnis genommen. 


Etwaige Änderungen bei den subventionserheblichen Tatsachen gegenüber den in unserem Antrag getä-


tigten Angaben teilen wir Ihnen umgehend schriftlich mit. Im Übrigen bestätigen wir, dass die in unserem 


Antrag getätigten Angaben zutreffend sind. 


_____________________ ___________________________________ 
Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 


mit Firmenstempel 





		Bestätigung der Kenntnisnahme bei einer Bundeszuwendung als Subvention i. S. v. § 264 StGB



		Ort Datum: 

		Text1: 

		Titel: 
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Anlage 1 - Formblatt zum Vorhaben 
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von elektrischen  


Nutzfahrzeugen für Handwerksunternehmen und KMU (08/2020) 
gemäß 2.1.1 der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 05.12.2017 


 
Informationen & Dokumente zum Aufruf:  
https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest  
 
Informationen zur Begleitforschung: 
https://www.now-gmbh.de/de/bundesfoerderung-elektromobilitaet-vor-ort/begleitforschung 
 
Fragen zum Aufruf:  
https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest/faq  
 


Dieses Formblatt ist vollständig auszufüllen und sowohl elektronisch als auch postalisch mit dem Förderantrag einzu-
reichen. 


 
 


1. Ablauf der Fördermittelbeantragung 


 



https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest

https://www.now-gmbh.de/de/bundesfoerderung-elektromobilitaet-vor-ort/begleitforschung

https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest/faq
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2. Allgemeine Angaben zum Vorhaben 


diese müssen mit dem AZA-Antrag [easy-Online] übereinstimmen  


 


1 Thema*: 
 


2 Antragsteller/in: 
 


3 Kontaktperson:   
 


4 Telefon:  
 


5 E-Mail:  
 


*Bitte tragen Sie das Thema gemäß folgendem Schema ein: Antragstellender Betrieb_xxNFZ_xxLIS; 
z.B.: “xyz GmbH_3NFZ_1LIS”. Dafür verwenden Sie bitte die folgenden Kürzel: 
LIS Ladeinfrastruktur NFZ Nutzfahrzeuge UMR Umrüstung 


 


 
3. Hinweis zum Bewilligungszeitraum (Planlaufzeit) 


Da dieser Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Nutzfahrzeugen für Handwerksunternehmen 
und KMU im Rahmen des Konjunkturpaketes 2020 durchgeführt wird und somit die zeitnahe Umsetzung 
der Vorhaben ein wesentliches Ziel der Förderung darstellt, beginnt der Bewilligungszeitraum mit Be-
willigung Ihres Antrages und ist auf 12 Monate begrenzt.  
  
Für Sonderfahrzeuge und Nutzfahrzeuge der Klassen N2 und N3 ist ein Bewilligungszeitraum von 24 
Monaten vorgesehen. 
 
Wir setzen Sie vor Bewilligung Ihres Antrages über Ihren Bewilligungszeitraum in Kenntnis. Alle Beschaf-
fungsmaßnahmen (Bestellung, Bezahlung, Anmeldung des Fahrzeuges) müssen innerhalb des Bewilli-
gungszeitraums erfolgen. 


 
 
 


 
4. Antragsberechtigung überprüfen 


Antragsberechtigt sind Handwerksunternehmen und handwerksähnliche Unternehmen, die einen Ein-
trag in der Handwerksrolle oder ins Gewerbeverzeichnis nachweisen können, sowie kleine und mittlere 
Unternehmen nach EU-Definition. Die Förderung von Leasingunternehmen ist grundsätzlich möglich, 
sofern die beschafften Fahrzeuge ausschließlich an Handwerksunternehmen oder KMU verleast wer-
den. 


Es können ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeugen der Klassen N1, N2 und N3 sowie für deren 
Betrieb benötigte Ladeinfrastruktur beantragt werden.  


Förderfähig ist nur die für den Betrieb der beantragten Fahrzeuge notwendige Ladeinfrastruktur. 







 


3 
 


Sollte die ausschließliche Beschaffung von Ladeinfrastruktur geplant sein, so ist dies über den vorliegen-
den Förderaufruf nicht möglich.  


Der Betrieb der Fahrzeuge muss zu über 60 % mit erneuerbaren Energien erfolgen (s. Absatz 4.1 der 
Förderrichtlinie Elektromobilität). 


 


1 Unternehmensart: 
 


2 Folgende Fahrzeugklassen sollen gefördert 
werden: 
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Der Betrieb der Fahrzeuge erfolgt zu über 
60 % mit erneuerbaren Energien  
 
Ein Nachweis kann durch den Projetträger Jülich im 
Rahmen einer vertieften Prüfung angefordert werden. 


 


 


5. Antragstellung elektronisch über easy-Online (AZA-Antrag) 


Der Antrag muss elektronisch inkl. aller notwendigen Dokumente im pdf-Format (s. Punkt 7 Vollständig-
keitsprüfung) bis zum 14.09.2020 über easy-Online gestellt werden. 


− Fördermaßnahme: Projektförderung Elektromobilität des BMVI 
− Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. 


Hinweise zum Ausfüllen des Antrags: 


• Bitte übernehmen Sie alle Angaben (Thema, Antragsteller/in) aus Punkt 2 – Allgemeine Angaben 
zum Vorhaben 
 


• Planlaufzeit: Bitte wählen Sie die Planlaufzeit nach den unter Punkt 3 gemachten Vorgaben: 
Klasse N1:   max. 1 Jahr   01.12.2020 - 30.11.2021 
Klassen N2, N3:  max. 2 Jahre  01.12.2020 - 30.11.2022 
 


• Gesamtfinanzierung: Bitte nehmen Sie die ausgefüllte Anlage 2 – EfA zur Hand und tragen Sie 
Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur gemäß dem Reiter „Vorlage für AZA“ ein. Als „Preis € / Stück“ 
werden die förderfähigen Ausgaben aus der EfA-Tabelle eingetragen.  
 


• Wählen Sie die Förderquote gemäß Kap. 3.1.2 des Aufrufs und tragen Sie diese unter der Rubrik 
Finanzierungsübersicht > Eigenmittel und Zuwendung ein. 
Die Förderquote wird nach Unternehmensgröße gemäß EU-Definition1 festgelegt: 
Kleine Unternehmen – 60%, Mittlere Unternehmen – 50%, Große Unternehmen – 40% 


 


 
6. Antrag parallel innerhalb der Frist postalisch einreichen 


Das Antragsoriginal muss rechtsverbindlich unterschrieben bis zum 14.09.2020, jedoch spätestens 7 Tage 
nach elektronischer Einreichung per Post eingereicht werden. Maßgebend ist das Datum des Poststem-
pels. Es werden grundsätzlich nur fristgerecht und vollständig eingegangene Anträge berücksichtigt. Es erfolgt 
eine Priorisierung nach Eingang im easy-online-System. Eine Übersendung per Fax ist nicht zulässig.  


Postadresse:  
Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 61 02 47, Fachbereich EVI2, 10923 Berlin 


                                                
1 KMU-Definition der EU: https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-definition-der-europaeischen-kommission-972.php 



https://foerderportal.bund.de/easyonline

https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-definition-der-europaeischen-kommission-972.php
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7. Vollständigkeitsprüfung


Folgende Dokumente sind gem. Punkt 3.2 des Aufrufs von allen Antragstellenden vollständig ausgefüllt bis 
zum 14.09.2020 (spätestens 7 Tage nach elektronischer Übermittlung) einzureichen: 


Dokument Einreichform Unterlage 
einreicht 


1 Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) easy-Online und postalisch 


2 Anlage 1 – Formular zum Vorhaben easy-Online und postalisch 


3 


Anlage 2 -  Ermittlung der förderfähigen Ausgaben 
(EfA)* 


*Bitte beachten Sie, dass die Gesamtmittel auf Seite 1 des
Antragsformulars in easy-online identisch sein müssen mit
den Gesamtmitteln in der Anlage 2 - EfA, Tabellenblatt Vor-
lage für AZA.


1. als pdf-Dokument über easy-
Online und


2. postalisch und
3. per E-Mail im Excel-Format
an: elektromobilitaet@now-gmbh.de


4 Anlage C des Subventionsschreibens, rechtskräftig 
unterschrieben easy-Online und postalisch 


5 
Bestätigung der Kommune, dass die Fahrzeugbeschaf-
fung als Teil von Maßnahmen zur Umsetzung eines kommu-
nalen Elektromobilitätskonzeptes bzw. eines vergleichbaren 
Konzeptes angesehen wird. ( Mustervorlage ) 


easy-Online und postalisch 


6 aktueller Handelsregisterauszug, für Unternehmen 
ohne Handelsregistereintrag die Gewerbeanmeldung  


easy-Online und postalisch 


Je nach Unternehmensart ist einzureichen: 


7 
Für kleine / mittlere Unternehmen:  
eine von einem Wirtschaftsprüfungs-/ Steuerbera-
tungsunternehmen bestätigte KMU-Erklärung 
(bei Einzelunternehmer*n zusätzlich die Gewerbeanmeldung) 


easy-Online und postalisch 
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Für große Unternehmen:  
Bestätigung der Handwerkskammer über Eintrag in 
Handwerksrolle 
bzw. Eintrag ins Gewerbeverzeichnis für zulassungs-
freie Handwerke und handwerksähnliche Gewerbe  
(gemäß Anlagen zur Handwerksordnung), 
(Ausnahme Leasingunternehmen, siehe 4.) 


easy-Online und postalisch 


Soweit zutreffend sind zusätzlich einzureichen: Angebote/ Kostenvoranschläge 
Nur für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur, die nicht in Tabellenblatt 1 bzw. 3 der Anlage 2 – EfA aufgeführt sind. 


Betrifft alle Fahrzeuge der Klassen N2 und N3 sowie Umrüstungen. Diese sind händisch in die Anlage 2 einzutragen. 


9a … für das Elektrofahrzeug (Grundausstattung) easy-Online und postalisch 


9b 
… für das Referenzfahrzeug (Vergleichsfahrzeug mit 
Verbrennungsantrieb und vergleichbarer Ausstattung 
wie E-Fahrzeug) 


easy-Online und postalisch 


10 … für spezielle Ladeinfrastruktur 
    (möglich bei Fahrzeugklassen N2/N3) easy-Online und postalisch 



https://foerderportal.bund.de/easyonline

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/5657/live/lw_file/anlage_2_efa_nfz_08-2020.xlsx

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/5657/live/lw_file/anlage_2_efa_nfz_08-2020.xlsx

mailto:elektromobilitaet@now-gmbh.de

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6559/live/lw_file/subventionschreiben_nfz_08-2020.pdf

https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/6558/live/lw_file/kommunalbestaetigung_muster.docx
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Datenschutzinformation (nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) -   
Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) 


Datenschutz ist für uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend informieren wir Sie, wie wir Ihre Daten 
verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen. 


Der Projektträger Jülich und die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
(NOW GmbH) haben als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. 


Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Wilhelm-Johnen-Straße 
52428 Jülich/Deutschland 
Tel: +49-2461-61-0 
Website: https://www.fz-juelich.de 


NOW GmbH 
Fasanenstraße 5 
10623 Berlin 
Tel: +49-30-31161161-0 
Website: www.now-gmbh.de 


Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 
Ihre personenbezogenen Daten werden nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) und anderen relevanten Datenschutz-
Vorschriften verarbeitet. Die Verarbeitung und Nutzung der einzelnen Daten ist erforderlich für die 
folgenden Zwecke im Rahmen des Antrags auf Fördergelder: 


• Förderberatung


• Durchführung des Antragsverfahrens


• Abwicklung der Förderung


• Programmbegleitforschung


• Fachveranstaltungen und Netzwerkaustausch


Rechtsgrundlage: Erfüllung öffentlicher Förderaufgaben (Art. 6 Abs.1 lit e DSGVO) 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Umsetzung der übertragenen Förderaufgaben. 
In diesem Rahmen verarbeitet der Projektträger Jülich personenbezogene Daten zur Förderberatung, 
zur Prüfung und Bearbeitung von Förderanträgen, zur Entscheidung über die Gewährung von 
Förderungen oder die Aufhebung gewährter Förderungen, zur Abwicklung bewilligter Förderungen 
und die Prüfung der Mittelverwendung sowie für alle mit dem Betrieb und der Verwaltung einer 
Bewilligungsbehörde erforderlichen Tätigkeiten. Darüber hinaus verarbeitet die NOW GmbH 
personenbezogene Daten im Rahmen der strategischen Programmsteuerung und der 
Projektbegleitung im Rahmen von Begleitforschung (Themenfeldtreffen, Gremienarbeit) und 
Wissenstransfer (Fachkonferenzen, Workshops) in den Programmen. 


Kategorien von personenbezogenen Daten die von uns verarbeitet werden 
Folgende Daten werden verarbeitet: 


• Projektträger Jülich: Kontaktdaten: Name, Vorname, Geschlechtsangabe, Adressdaten, 
Telefon- und Fax-Nummer sowie Email-Adresse; Kontodaten; Finanzierungsplan.


• NOW GmbH: Kontaktdaten: Name, Vorname, Firma, Abteilung, Funktion, Geschäftsadresse, 
geschäftliche Telefonnummern und E-Mail-Adressen. 


Wer erhält die Daten? 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unserer Unternehmen an die Bereiche weiter, 
die diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zur Erfüllung 
öffenticher Förderaufgaben i.S.v. Art. 6 Abs.1 lit e DSGVO benötigen.  
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Findet eine Übermittlung Ihrer Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
statt? 
Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt. 


Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern der Projektträger Jülich und die NOW GmbH 
personenbezogene Daten für die Dauer der Abwicklung der Förderung, was beispielsweise auch die 
Anbahnung und Aufhebung einer Bewilligung umfasst. Darüber hinaus folgen der Projektträger Jülich 
und die NOW GmbH gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (z. B. 
Landeshaushaltsordnung Berlin, Zuwendungsbestimmungen, Handelsgesetzbuch, Bürgerlichen 
Gesetzbuch oder Europäisches Beihilferecht).  


Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich 
Profiling)? 
Als verantwortungsbewusste Unternehmen verzichten wir auf ein automatisiertes 
Entscheidungsverfahren oder Profiling gemäß Artikel 22 DSGVO. 


Ihre Datenschutzrechte 
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 
DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO). 


Ihr Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 
DSGVO). Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: 


Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 
Telefon: +49 (0)228 997799-0 
Fax: +49 (0)228 997799-5550 
redaktion@bfdi.bund.de 


Oder wenden Sie sich direkt an die Datenschutzbeauftragten: 


Frank Rinkens 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Wilhelm-Johnen-Strasse 
52428 Jülich/Deutschland 
Tel: +49-2461-61-9005 
Email: DSB@fz-juelich.de  


Bzw. 


Lars-Holger Krause, TERCENUM AG 
Externer Datenschutzbeauftragter der 
NOW GmbH 
Fasanenstraße 5 
10623 Berlin 


Email: datenschutzbeauftragter@now-gmbh.de 


Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen 
Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die zur Zweckerfüllung erforderlich sind oder zu 
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Sofern wir darüber hinaus Daten von Ihnen erbitten, 
werden Sie auf die Freiwilligkeit der Angaben gesondert hingewiesen. 
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Projektträger Jülich  
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Fachbereich EVI 2 
Postfach 610247 · 10923 Berlin 


Zum Antrag mit dem Thema (easy-Online): 


auf Gewährung einer Zuwendung gemäß der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 05.12.2017. 


Antragsteller/in 


Name des Unternehmens 


Straße, Hausnummer 


PLZ, Ort 


Bestätigung durch einen Angehörigen der wirtschaftsprüfenden oder steuerberatenden Berufe 
zur KMU-Eigenschaft der/des Antragstellerin/s 


Es wird bestätigt, dass das Unternehmen (Name und Anschrift) 


☐ als kleines Unternehmen
☐ als mittleres Unternehmen
☐ weder als kleines noch als mittleres Unternehmen


nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 187 vom 26. 
Juni 2014) - Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) einzustufen ist.  


Insbesondere sind alle Beziehungen miteinbezogen, die gemäß AGVO Anhang 1 Art. 3 Absatz 2 und 
3 eine Bewertung als Partner- und/oder verbundenes Unternehmen zulassen könnten sowie 
Beziehungen natürlicher Personen gemäß AGVO Anhang 1 Art. 3 Abs. 3 Unterabsatz 4, die zu einer 
Bewertung als wirtschaftliche Einheit gemäß der EuGH Rechtsprechung (s. EuGH, Urt. v. 27.02.2014-
C110113) führen könnten. 
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Begründung: 


Ort, Datum 


……………………………………………………….. 
Rechtsverbindliche Unterschrift des Bestätigenden 


Name(n), Vorname(n), Anschrift, Stempel der /des Bestätigenden 


Angabe von mindestens einem Unterschriftsberechtigten im antragstellenden 
Unternehmen (bei Einzelunternehmer*n ist zusätzlich eine Gewerbeanmeldung beizufügen) 
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